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über Vereinbarungen mit Drittländernüber Vereinbarungen mit Drittländern
über die Konformitätsbewertungüber die Konformitätsbewertung

Vereinbarungen mit Drittländern über die gegenseitige Anerkennung
von Konformitätsbewertungen bei Produkten, für die nach den EG-Rechts-
vorschriften die Verwendung eines Zeichens vorgesehen ist, werden auf
Initiative der Gemeinschaft ausgehandelt. Verhandlungsgrundlage für die
Gemeinschaft ist, dass die betreffenden Drittländer gleichzeitig mit den
EFTA-Staaten gleichwertige Vereinbarungen über eine gegenseitige Aner-
kennung schliessen, wie sie mit der Gemeinschaft getroffen werden sollen.
Die Vertragsparteien arbeiten nach den im EWR-Abkommen festgelegten
Informations- und Konsultationsverfahren zusammen. Etwaige Streitig-
keiten in den Beziehungen zu Drittländern werden nach den entspre-
chenden Bestimmungen des EWR-Abkommens geregelt.
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